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1. Umfang des Versicherungsschutzes 
 

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
als Bauherr für das im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen beschriebene Bauvorhaben. 

 
Versicherungsschutz besteht nur, wenn Planung, 
Bauleitung und Bauausführung (Ausnahme Ziff. 10: 
Mitversicherung von Bauen in Eigenleistung / Nach-
barschaftshilfe (Selbsthilfe bei Planung, Bauleitung, 
Bauausführung)) an einen Dritten vergeben sind. 

 
2. Vertragsende 
 

Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauar-
beiten, spätestens 2 Jahre nach Versicherungsbe-
ginn. 

 
3. Versicherungssummen 
 

Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versi-
cherungsfälle während der Versicherungsdauer    
beträgt das Doppelte der vereinbarten Versiche-
rungssummen. 

 
4. Zusätzliche Einschlüsse 
 
4.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- 

und Grundbesitzer für das zu bebauende Grund-
stück und das zu errichtende Bauwerk. 

 
4.2 Mitversichert ist im Umfang der Besonderen Bedin-

gungen für die Versicherung der Haftpflicht aus   
Gewässerschäden im Rahmen der Privat- sowie 
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-Versicherung – 
außer Anlagenrisiko – (Ziff. 7) das sog. Restrisiko. 

 
4.3 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (2) 

und Ziff. 7.10 (b) AHB - Haftpflichtansprüche wegen 
Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschun-
gen. 
 
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich 

daraus ergebenden Vermögensschäden am Bau-
grundstück selbst und / oder den darauf befindlichen 
Gebäuden oder Anlagen. 

 
4.4 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) 

AHB - Haftpflichtansprüche aus Sachschaden durch 
Abwässer. Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden 
an Entwässerungsleitungen durch Verschmutzun-
gen und Verstopfungen und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. 
 
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt. 

 
5. Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luft-

fahrzeuge 
 
5.1 Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge 
 
5.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, 

die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte    
Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-
Anhängers verursachen. 

 
5.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, 

die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte    
Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen 
werden. 

 
5.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-

cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten. 

 
5.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziff. 5.1.1 und 5.1.2 genannten 

Personen an einem Kfz, Kfz-Anhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestim-
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder    
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

 
5.2 Luft- / Raumfahrzeuge 
 
5.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, 

die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte    
Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raum-
fahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter 
oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in 
Anspruch genommen werden. 

 
5.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-

cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten. 

 
5.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus  
 

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen soweit die 
Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-
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fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raum-
fahrzeugen bestimmt waren, 

 
- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 

Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-  
oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 
 

 und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahr-
zeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der    
Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge. 

 
5.3 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, 

die verursacht werden durch Gebrauch von 
 
5.3.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen   

verkehrenden Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf 
eine Höchstgeschwindigkeit1; 

 

5.3.2 Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindig-
keit; 

 
5.3.3 selbst fahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr 

als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit2. 
 
 Für Ziff. 5.3.1 bis 5.3.3 gilt: 
 
 (1) Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 

3.1 (2) AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 
 
 (2) Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten 

Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, 
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten    
Fahrer gebraucht wird.  

 
 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 

öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

 

                                                 
1 Hinweis: Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücks-
teilen, die Besuchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich 
sind, handelt es sich um sogenannte beschränkt öffentli-
che Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h 
Höchstgeschwindigkeit und selbst fahrende Arbeits-
maschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 
20 km/h, die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen 
Betriebsgrundstücken oder Baustellen verkehren, sind 
versicherungspflichtig, mit der Folge, dass eine Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der Allgemei-
nen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) 
abgeschlossen werden muss. Auch bei einer behördlicher-
seits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht - Aus-
nahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziff. 2 StVZO -  
bleibt die Versicherungspflicht bestehen. 
2 Hinweis: Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Fahr-
zeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit 
dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leis-
tung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder 
Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom 
Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahr-
zeuge gehören. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen 
Arbeitsmaschinen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen 
amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch die Bauart 
bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. 
Diese sind dann ausschließlich nach dem Kraftfahrt-Tarif 
zu versichern. 

 (3) Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Abhanden-
kommen, Beschädigung oder Vernichtung fremder 
Arbeitsmaschinen, die vom Versicherungsnehmer 
oder einer mitversicherten Person gehalten oder  
geführt werden, gleichgültig, aus welchem Anlass 
und zu welchem Zweck das Halten oder Führen er-
folgt. 

 
6. Veränderung der Grundwasserverhältnisse 
 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus der 
Veränderung der Grundwasserverhältnisse. 

 
7. Besondere Bedingung für die Versicherung der 

Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer Anla-
genrisiko 

 
7.1 Gegenstand der Versicherung 

 
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Ver-
mögensschäden wie Sachschäden behandelt wer-
den, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen     
oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschä-
den) 
 
mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anla-
gen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen 
und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 
Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich 
durch besonderen Vertrag gewährt. 

 
7.2 Rettungskosten 

 
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche 
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Versicherungssumme für Sach-
schäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und       
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung. 
 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind 
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit 
der Entschädigung die Versicherungssumme für 
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Ver-
sicherers von Maßnahmen des Versicherungsneh-
mers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versiche-
rers. 

 
7.3 Ausschlüsse 
 
7.3.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen 

die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von dem Gewässerschutz dienen-
den Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

 
7.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegs-
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen,   
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der  
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 
hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden 



Besondere Bedingungen, Risikobeschreibungen und Erläuterungen für die Haftpflichtversicherung  
des nicht gewerblichen Bauherrenrisiko – Fassung Oktober 2009 

VBS H 2 212 10.2009   Seite 3 von 4 

durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben. 

 
8. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung 

von Vermögensschäden in der Haftpflichtver-
sicherung 

 
8.1 Vermögensschäden - Datenschutz 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB     
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind. Einge-
schlossen sind insoweit auch Schäden infolge      
Ansprüchen Dritter aus der Verletzung von Daten-
schutzgesetzen durch Missbrauch personenbezoge-
ner Daten. 
 
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 (1) 
AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche von Ver-
sicherten untereinander. 

 
8.2 Sonstige Vermögensschäden 
 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im 
Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, 
die während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
getreten sind. 
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden 

 
(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in sei-
nem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) 
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbei-
ten oder sonstige Leistungen; 

 
(2) aus planender, beratender, bau- oder montage-
leitender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit; 

 
(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisun-
gen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

 
(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

 
(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie    
Reiseveranstaltung; 

 
(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschla-
gung; 

 
(7) aus 

- Rationalisierung und Automatisierung, 
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung,  

-wiederherstellung, 
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elek-

tronischer Daten; 
 

(8) aus der Verletzung von Persönlichkeits- und 
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts; 

 
(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 
Vor- und Kostenanschlägen; 

 
(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien / Organe im Zusammenhang stehen; 

 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen 
oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen 
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 
sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

 
(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 
z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

 
(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. 
Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 

 
8.3 Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an 

jedem Schaden beträgt 20 %, mindestens 150 EUR, 
höchstens 1.500 EUR. 

 
9. Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche 

zur Sanierung von Umweltschäden gemäß     
Umweltschadensgesetz (USchadG)  

 
9.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB 

öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages  

 
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind oder  

 
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich,    

unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.  
 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverur-
sachung besteht Versicherungsschutz für Umwelt-
schäden durch Lagerung, Verwendung oder ande-
ren Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter aus-
schließlich dann, wenn der Umweltschaden auf     
einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktions-
fehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist.        
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der      
Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Ent-
wicklungsrisiko).  

 
Umweltschaden ist eine  
 
- Schädigung von geschützten Arten und natür-

lichen Lebensräumen,  
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-

wasser,  
- Schädigung des Bodens.  
 
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 
AHB, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschä-
den an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten 
oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Ver-
trages erfasst sind.  

 
9.2 Nicht versichert sind  

 
(1) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese ge-
gen die Personen (Versicherungsnehmer oder ein 
Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch 
verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, 
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.  

 
(2) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden  
 

(a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in 
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen;  
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(b) die durch gewerbliche Abwässer von unter-
irdischen Abwasseranlagen ausgehen; 
(c) für die der Versicherungsnehmer aus einem 
anderen Versicherungsvertrag (z. B. Gewässer-
schadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können.  
 

9.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchster-
satzleistung betragen im Rahmen der dem Vertrag 
zugrunde liegenden Versicherungssummen für   
Personen-, Sach- und Vermögensschäden  
3.000.000 EUR. 
 

9.4 Ausland  
 
Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im 
Umfang dieses Versicherungsvertrages im Gel-
tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.  
 
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend 
von Ziff. 7.9 AHB auch für Pflichten oder Ansprüche 
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer 
EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder     
Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht 
überschreiten.  

 
10. Mitversicherung von Bauen in Eigenleistung / 

Nachbarschaftshilfe (Selbsthilfe bei Planung, 
Bauleitung, Bauausführung) 

 
Mitversichert ist im Umfang des im Versicherungs-
schein beschriebenen versicherten Risikos die      
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus dem Bauen in Eigenleistung / Nachbarschaftshil-
fe bis zur Gesamtsumme der Eigenleistungen, die im 
Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesenen 
werden. Übersteigen die Eigenleistungen den bei-
tragsfrei mitversicherten Wert, besteht Versiche-
rungsschutz für die gesamten Eigenleistungen (auch 
für die beitragsfreien) nur, wenn dies besonders ver-
einbart und im Versicherungsschein ausdrücklich 
genannt wurde. 
 

Sofern Planung und Bauleitung selbst vorgenommen 
werden, ist die gesetzliche Haftpflicht hieraus nur 
mitversichert, wenn dies zusätzlich ausdrücklich be-
antragt und im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen ausgewiesen wird. 
 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht sämtlicher mit den Bauarbeitern beschäftigten 
Personen für Schäden, die sie in Ausführung der 
Baueigenleistung verursachen. 
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle 
gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden. 


